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BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

Notarzt, Rettungsdienst  112
Feuerwehr  112
Polizei  110
DRK (Rettungsleitstelle)  07051 19222
Kreiskrankenhaus Calw  07051 140
Polizeiposten
Bad Liebenzell  07052 1333
oder  07051 161-247

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Montag bis Donnerstag
für den Bereich Bad Liebenzell und Teilorte, 
erreichbar über die Rufnummer für den or-
ganisierten Bereitschaftsdienst. Anrufe der 
Patienten werden über die Telefonnummer 
116 117 (wie am Wochenende) zu den je-
weiligen Dienstzeiten an den diensthaben-
den Arzt weitergeleitet.
In den sprechstundenfreien Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils 
18:00 bis 08:00 Uhr Folgetag,
Mittwoch ab 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr Fol-
getag und Freitag, 16:00 Uhr und ganzes 
Wochenende bis Montag, 08:00 Uhr
Feiertage
Vorabend Feiertag, 18:00 Uhr, bis Folgetag 
Feiertag, 08:00 Uhr,
für Bad Liebenzell und die Stadtteile Bein-
berg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Un-
terlengenhardt, Monakam, Unterhaugstett
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center-Telefon-Nr. 116 117

Kinderärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Telefonnummer 01805 19292-160
Montag bis Donnerstag
ab jeweils 19 Uhr bis Folgetag 8 Uhr
Freitag ab 19 Uhr bis Montag 8 Uhr
Notfallpraxis für Kinder und Jugendli-
che am Krankenhaus Freudenstadt
Außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpra-
xen und am Wochenende und an Feierta-
gen: Von 9 - 15 Uhr ohne Voranmeldung
Kinderärztlicher Notdienst Pforzheim, Tel. 
07231 969 2969
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:00 - 20:00 
Uhr, Freitag 15:00 - 20:00 Uhr, Wochen-
ende und Feiertage 08:00 - 20:00 Uhr, ab 
20:00 Uhr wenden Sie sich bitte an die Kin-
derklinik Pforzheim, Tel. 07231 9690

Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Für Bad Liebenzell mit den Stadtteilen
Telefonische Anmeldung über einheitliches 
Call-Center, Tel. 01805 19292-123

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst
18. - 20.01.2020, 08:00 Uhr
Dr. S. Mahgoub
Kleinenztalstr. 57
75323 Bad Wildbad
Tel. 07081 6313

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst
18./19.01.2020
Notdienst Bad Teinach-Zavelstein gemäß 
telefonischer Ansage
Tel. 07053 8536

Apotheken-Notdienste 
Calw / Bad Liebenzell / 
Bad Wildbad
Freitag, 17.01.2020
Rathaus-Apotheke, Althengstett
Simmozheimer Str. 14, Tel. 07051 30184
Samstag, 18.01.2020
Enz-Apotheke, Wildbad
Altwiesenstr. 2, Tel. 07081 95310
Oberstadt-Apotheke, Bad Liebenzell
Kirchstr. 1, Tel. 07052 930910
Sonntag, 19.01.2020
Rosen-Apotheke, Calw-Heumaden
Heinz-Schnaufer-Str. 45, Tel. 07051 3323
Montag, 20.01.2020
Apotheke Schömberg
Lindenstr. 9, Tel. 07084 4222
Dienstag, 21.01.2020
Eichen-Apotheke, Calw-Stammheim
Gartenstr. 1, Tel. 07051 30709
Mittwoch, 22.01.2020
Schwarzwald-Apotheke, Schömberg
Lindenstr. 22, Tel. 07084 6900
Donnerstag, 23.01.2020
Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell
Wilhelmstr. 4, Tel. 07052 1385
Stadt-Apotheke, Bad Wildbad
Uhlandplatz 1, Tel. 07081 1335

Tel.-Nr. 07052 920910

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Calw e. V.
Rudolf-Diesel-Straße 15, 75365 Calw
Telefon: 07051 7009-0, 
Fax: 07051 7009-999
Mail: info@drk-kv-calw.de, 
Internet: www.drk-kv-calw.de
Notfallrettung/Feuerwehr Telefon: 112
Krankentransport Telefon: 19222

Soziale Dienste
Hausnotruf-Service, „Essen auf Rädern“, 
Fahrdienst, Seniorenreisen, Bewegungspro-
gramm, Betreuungsdienst
Sabine Wiegand und Daniel Vejsada
Telefon: 07051 7009-140 (141)
E-Mail: wiegand@drk-kv-calw.de, 
vejsada@drk-kv-calw.de
Erste-Hilfe-Kurse
Werner Schlotter
Telefon: 07051 7009-110
Mail: ausbildung@drk-kv-calw.de

Fachdienst  
Kindertagespflege
Ansprechpartnerinnen: 
Silvia Murphy und Martina Haag
Termine nach Vereinbarung unter Tel. 07051 
160-146, Fax 07051 795-146, E-Mail: Si-
via.Murphy@kreis-calw.de oder Martina.
Haag@kreis-calw.de

Kinder- und  
Jugendhospizdienst
der Malteser im Landkreis Calw
Wir begleiten Familien in denen ein Kind 

oder ein Elternteil eine lebensverkürzende 
Erkrankung hat. Kontakt: Tel. 0170 5555465
www.malteser-calw.de

OnyX– Beratungsstelle 
bei sexualisierter Gewalt 
an Kindern und Jugend-
lichen des Landkreises 
Calw
Vertrauliche Beratung bei sexualisierter Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen für Betrof-
fene, Angehörige und Vertrauenspersonen
Gemeinsame Erarbeitung von Handlungs-
konzepten
Verleih von Präventionskoffern für verschie-
dene Altersgruppen an Fachkräfte
Kontakt: Tel. 07452 842-580; Mobil: 0170 
4544080; E-Mail: onyx@kreis-calw.de 

Betreuungsbehörde
Landratsamt Calw
Aufklärung und Beratung über Vorsorgevoll-
machten und Betreuungsverfügungen
Unterschriftsbeglaubigungen auf Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen
Informationen zum Betreuungsrecht
Kontakt: 07051 160-217

Frauenhaus
Frauen helfen Frauen e. V.
Tel. 07051 78281

Telefonseelsorge
Tel. 0800 1110111
Gebührenfreie Rufnummer

Taxi
Tel. 07084 9799989 und 0174 5412670
Weis-Schröder, Schömberg
Tel. 07051 2266
Martin Walter, Calw-Heumaden
Tel. 07052 2601 und 2215
Siegfried Klitzke, Bad Liebenzell

Bürger-Rufauto
Tel. 07052 9358640
Mo. - Fr., 10:00 - 12:00 Uhr

Bestattungsordner
Tel. 07052 2238
Herr Sebastian Kopp,
Finkenbergweg 13, Bad Liebenzell

Bereitschaftsdienste
Schwarzwaldwasserversorgung
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
den Telefonnummern:
Tel. 07052 1569, Tel. 07081 939611

Klärwerk Bad Liebenzell
Die Bereitschaftsdienste erfahren Sie unter 
der Sammelnummer: Tel. 07052 1600

Strom
Störungsstelle, Tel. 0800 3629477

Gas
Betriebsstelle Calw, Tel. 07051 7903-12

Fundtiere
Tierrettungsstation
Im Eulert 12, 75382 Althengstett-Neu-
hengstett, Tel. 07051 9352108
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Die „Show der Meisterpaare“ im Kurhaus – die internationale Elite des Tanz-
sports begeistert auch 2020 in Bad Liebenzell
Tanzsportliche Highlights höchster Ele-
ganz und Präzision in den lateinamerika-
nischen Tänzen sowie in den klassischen 
Standardtänzen werden am Donnerstag, 
23. Januar 2020, im Spiegelsaal des Bad 
Liebenzeller Kurhauses geboten.
Die Tanzbewegungen der Meisterpaare 
sind geradezu ansteckend. So wird es je-
dem tanzbegeistertem Besucher schwer 
fallen ruhig am Tisch sitzen zu bleiben. 
Daher kann zwischen den professionellen 
Darbietungen auch gerne selbst getanzt 
werden. Die Mitarbeiter der Kurhaus-
Gastronomie werden die Show mit regio-
nalen Gerichten auch kulinarisch zu einem 
echten Erlebnis machen und sich um das 
leibliche Wohl der Gäste kümmern. Somit 
steht einem exklusiven und einzigartigen 
Abend nichts mehr im Wege.
Die „Show der Meisterpaare“, die nun 
schon zum 15. Mal im Spiegelsaal im Kur-
haus Bad Liebenzell stattfindet, gehört 
fast schon traditionell zum Bad Liebenzel-
ler Jahresbeginn. Auch 2020 kommt Harry 
Körner, der Tanzsport-Profi schlechthin, 
mit seinem Trainingscamp wieder in das 
Bad Liebenzeller Kurhaus. Der Managing 
Director der „German Open Champion-
ships“ (GOC) in Stuttgart, dem größten 
Tanzturnier der Welt, kommt gerne nach 
Bad Liebenzell, da hier das Gesamtpaket 
rund um den Spiegelsaal stimmt und per-
fekte Bedingungen für ein Trainingscamp 

geboten werden. Nun schon zum 15. Mal 
bietet die Freizeit und Tourismus Bad 
Liebenzell GmbH die „Show der Meister-
paare“  mit der internationalen Elite des 
Tanzsports an.
Harry Körner selbst wird die Gäste wieder 
durch den Abend führen und verspricht 
dabei eine erneut hochkarätige Show. 
Tanzsport hautnah in zweierlei Hinsicht: 
Bei der „Show der Meisterpaare“ ist es 
den Gästen möglich, den Tanzsport mit 
solch einer Eleganz und einem hohem Ni-
veau hautnah zu erleben und sich dabei 
auch selbst auf die Tanzfläche zu begeben.
Die Tanzpaare, die hier in Bad Liebenzell 
auftreten, haben eine Dimension erreicht 
von der man tatsächlich nahezu von der 
gesamten Deutschen Spitzenklasse spre-
chen kann. Die Besucher dürfen sich auf 
perfekte Schrittfolgen, tanzsportliche 
Highlights höchster Eleganz und Präzisi-
on in den lateinamerikanischen Tänzen 
„Samba“, „Cha Cha“, „Rumba“ und „Jive“ 
freuen sowie in den klassischen Standart-
tänzen wie „langsamer Walzer“, „Tango“, 
Wiener Walzer und „Quickstep“.
Tickets für die „Show der Meisterpaare“ 
sind bei allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, unter www.reservix.de, über die 
Ticket-Hotline 01806 700 733 (0,14 €/
Minute aus dem deutschen Festnetz; aus 
dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Minute) 
und im ServiceCenter Bad Liebenzell ab 

25,00 € erhältlich. An der Abendkasse 
gibt es die Tickets für das außergewöhn-
liche Tanzerlebnis für 30,00 Euro. Beginn 
der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr (Ein-
lass ist ab 18:00 Uhr).
Weitere Informationen sind unter 
www.bad-liebenzell.de erhältlich.

 Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

„Seid wachsam,  
damit so etwas nie wieder  

passiert“
Holocaustüberlebende 

Ruth Michel

Zerstörtes Königsberg 1944

75 Jahre nach Auschwitz – ein Zeitzeugenbericht
Montag, 27. Januar 2020, 19:30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
Spiegelsaal des Kurhauses, Bad Liebenzell

Ruth Michel erlebt 1939 im damals polnischen Mikuliczyn den Einmarsch der Roten Armee 

und 1941 die Besetzung durch die Wehrmacht. Ihr Vater und alle anderen jüdischen Ein-

wohner werden verhaftet und erschossen. Dass Ruth Michel den Nazischergen entgeht 

und als Jugendliche die Bombardierung Königsbergs überlebt, grenzt an ein Wunder.

Eintritt frei! Wir freuen uns über Spenden zur Deckung der Unkosten.

Veranstalter: Stadt Bad Liebenzell, der Schuldekan und Zedakah e.V.
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Lyrik-Abend in der Sauna Pinea Bad Liebenzell
„Lyrik ist Sprache in die Seele ge-
malt …“ Elmar Kupke
Am Samstag, 25. Januar 2020, werden 
die Gäste der Sauna Pinea in der Paracel-
sus-Therme Bad Liebenzell ab 17:00 Uhr 
in die Welt der Poesie entführt. Auf dem 
Programm steht auch in diesem Monat 
wieder ein harmonischer Lyrik-Abend mit 
Saunameister Walter Frey.
Während der Handaufgüsse rezitiert der 
Saunameister für die Gäste zahlreiche Ge-

dichte, die wie Balsam auf die Seele wir-
ken. Die Spannbreite reicht von Matthias 
Claudius bis in die Moderne. Die Besucher 
erwartet ein poetischer Abend verbunden 
mit Wellness und Gesundheit, der nicht 
nur den Körper verwöhnt, sondern auch 
den Geist beflügelt.
Weitere Informationen sind in der Para-
celsus-Therme unter Tel. 07052 408-604 
oder www.paracelsus-therme.de erhält-
lich.

 Foto: Anne Höss - Compendium Studios      
           für Photographie

Betriebsferien  
im Kurhaus Bad Liebenzell
Von Dienstag, 28. Januar 2020, bis einschließlich Donnerstag, 27. Februar 2020, 
hat das Parkrestaurant im Kurhaus Bad Liebenzell Betriebsferien.

Ab Freitag, 28. Februar 2020, ist das gesamte Team des Kurhauses wieder für seine 
Gäste da und bietet wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches Musik- und 
Tanzprogramm an.

Das Team des Kurhauses bedankt sich für Ihre Treue und freut sich sehr, Sie ab dem 28. 
Februar 2020, wieder begrüßen zu dürfen.  

 Foto: Locher Fotodesign & Manufaktur

Innenminister Thomas Strobl übergibt Urkunden an Kurorte
Bad Liebenzell wird auf dem Ortsschild Heilbad

Minister Thomas Strobl: „Wir stärken 
die Kurorte und unterstützen ihre 
großen Anstrengungen für den Tou-
rismus im Land“ 
„Künftig kann jeder, der nach Bad Lieben-
zell kommt, der in die Stadt fährt, auf den 
ersten Blick erkennen: Bad Liebenzell ist 
Heilbad. Mich freut es sehr, dass das Ka-
binett meinem Vorschlag gefolgt ist und 
künftig 38 Kurorte im Land ihre Kurort-
Prädikate auf den Ortstafeln führen kön-
nen. Die Ortstafeln sind oft das erste, das 
ein Besucher sieht, wenn er in einen Ort 
fährt – sie sind sozusagen die Visitenkar-
te“, sagte der Stv. Ministerpräsident und 
Innenminister Thomas Strobl am Freitag, 
10. Januar 2020, in Stuttgart. Anlass war 
eine Feierstunde zur Verleihung von Be-
zeichnungen an 38 Kurorte im Innenmi-
nisterium.
Auf Vorschlag von Innenminister Thomas 
Strobl ermöglichte die Landesregierung 
im Dezember 2019, dass 38 Kurorte im 
Land künftig ihre Kurort-Prädikate auf den 
Ortstafeln an den Ortseingängen führen 
können. Damit trägt die Landesregie-
rung der Ortsschilderinitiative des Heil-
bäderverbands Baden-Württemberg e. V. 
Rechnung. Der Verband hatte sich dafür 
eingesetzt, die Prädikate (z. B. Staatlich 
anerkanntes Heilbad oder Staatlich aner-
kannter Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb) 
durch Aufnahme auf die Ortstafeln deutli-

cher herausstellen und gegenüber Gästen 
und der Bevölkerung vor Ort besser und 
umfassender kommunizieren zu können. 
„Diese Initiative haben wir gerne aufge-
griffen und dem Wunsch entsprochen. 
Damit können die Kurorte im Land ihre 
Prädikate deutlicher herausstellen und ge-
genüber Gästen und der Bevölkerung vor 
Ort besser und noch sichtbarer werben“, 
sagte Innenminister Thomas Strobl.
Die Landesregierung kann laut Gemeinde-
ordnung auf Antrag an Gemeinden für diese 
selbst oder für einzelne Ortsteile sonstige 
Bezeichnungen (sog. Zusatzbezeichnun-
gen) verleihen, die auf der geschichtlichen 
Vergangenheit, der Eigenart oder der heu-
tigen Bedeutung der Gemeinden oder der 
Ortsteile beruhen. Diese Voraussetzungen 
sind für die Kurorte im Hinblick auf die 
staatliche Anerkennung der entsprechen-
den Prädikate nach dem Gesetz über die 
Anerkennung von 
Kurorten und Erho-
lungsorten erfüllt. 
Titel, die auf Grund 
allgemeiner kom-
munalrechtlicher 
Vorschriften amt-
lich verliehen wor-
den sind, können 
wiederum nach 
dem Straßenver-
kehrsrecht auf der 

Ortstafel geführt werden. Insgesamt hatten 
38 Kurorte aus 16 Landkreisen an der Orts-
schilderinitiative teilgenommen und einen 
Antrag auf Verleihung einer ihrem Kurort-
Prädikat entsprechenden Zusatzbezeich-
nung gestellt. Die Landesregierung hat die 
Zusatzbezeichnungen jeweils mit Wirkung 
zum 1. Februar 2020 verliehen. Ab diesem 
Tag können die 38 Kurorte die Schilder aus-
tauschen.
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Die Broschüre Erlebnisange-
bote bündelt auch 2020 alle 
Bad Liebenzeller Touren und 
Kurse mit einem Guide - 60 
Seiten vollgepackt mit Ange-
boten, die Lust machen Bad 
Liebenzell zu entdecken. 
Die Angebote werden in die 
Themen Wanderungen, Füh-
rungen, E-Mobilität Kurse 
und Kultur unterteilt. Da-
hinter verbergen sich z. B. 
Gesundheitswanderungen, 
Alpaka-Trekking, Burgfüh-
rungen, Stadtführungen, 
SOPHI-PARK-Führungen, 
Quellenführungen, Kuli-
narische E-Bike-Touren, 
Kochkurse, Salsa-Kurse 
und noch vieles mehr.
Neu ab diesem Jahr sind 
die Tango Kurse welche im Parkre-
staurant des Kurhauses angeboten werden und die Rei- he 
der Bad Liebenzeller Gespräche aus dem SOPHI PARK wurden auf 
3 Termine ausgeweitet.

Die Broschüre ist ab sofort im ServiceCenter Bad Liebenzell 
(Tel. 07052 408-0 E-Mail: info@bad-liebenzell.de) oder in der 
Trinkhalle erhältlich und steht unter www.bad-liebenzell.de zum 
Download bereit.

Broschüre Erlebnisangebote 2020  
bündelt alle Bad Liebenzeller Touren 
und Kurse

FREIE DORFSCHULE UNTERLENGENHARDT

Tag der offenen Tür
am Samstag, 18. 01. 2020

von 10 bis 13 Uhr für interessierte Eltern 
und Schüler der Klassen 1-9, mit 
Schulführung und Einblicken in das 
Konzept der Schule
unter Anderem zu den Themen:

 Entwicklung von Sozialkompetenzen

 selbständiges Lernen lernen

 Waldorfpädagogik  

Kinderbetreuung ab 10.00 Uhr.

Besonderheit: Die Märchenerzählerin 
Brigitte Schmidt aus Bruchsal erzählt 
verschiedene Märchen von 11 bis 12 Uhr. 

Konzert 

Violinrezital 
 

Arirang Fantasy for Violin and Piano 

César Frank Sonata for Violin and Piano in A Major 

Allegro ben moderato 

Allegro molto 

Recitativo Fantasia: ben moderato 

Allegretto poco mosso 

Yun Jeong  Kim 

 

 

Donnerstag  23. Januar 2020, 19:00 Uhr 

Parksaal-Bürgerzentrum, Bad Liebenzell 
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Duetto Classico -  
Weihnachtskonzert am 1. Weihnachtsfeiertag im Kurhaus Bad Liebenzell

Fensterbau Rexer GmbH ehrt langjährige Mitarbeiter

 
Das Foto zeigt von links nach rechts: 
Matthias Rexer, Uwe Schaible, Wolfgang 
Weber, Antje Rexer-Lutz und Kreishand-
werksmeisterin Roswitha Keppler 

Im Rahmen der traditionellen Jahresab-
schlussfeier in den Räumlichkeiten der 
Metzgerei Holzinger in Bad Liebenzell 
konnten in diesem Jahr bei der Fensterbau 

Text: Judith und Dietmar Ketterle. 
Traditionell findet am 1. Weihnachtsfeier-
tag im Bad Liebenzeller Kurhaus ein Weih-
nachtskonzert statt. Erstmalig präsentier-
te sich in diesem Jahr das 2014 gegründete 
„Duetto Classico“. Evelina Bott (Sopran) 
und Monika Erol (Mezzosopran) verzau-
berten das Publikum mit klassischen und 
modernen weihnachtlichen Klängen. Am 
Piano wurden die beiden Solistinnen ein-
fühlsam von Diplom-Musiklehrerin Nata-
scha Stelzer von der Musikschule Fleig-
Stelzer begleitet.
Die weihnachtliche Atmosphäre des 
Spiegelsaales im Kurhaus entstand vor 
allem durch den großen und liebevoll ge-
schmückten Weihnachtsbaum.
Das Kurhaus-Team bot den zahlreichen 
Besuchern ein reichhaltiges Kuchen- und 
Tortenbuffet sowie Kaffee und andere 
Leckereien an. Während diesem Genuss 
lauschte das Publikum andächtig dem 
„Duetto Classico“.
Die beiden Sängerinnen stimmten die 
Bescher mit einem Medley aus mehr als 
zehn bekannten und bliebten deutschen 
Weihnachtsliedern auf den klassischen 
Teil ihres Konzertes ein. Besonders beliebt 
ist das gemeinsame Singen in der Weih-
nachtszeit. Und so sangen die Besucher 
freudig beim ersten gemeinsamen Lied 
„Oh du fröhliche“ mit.
Stimmungsvoll folgte ein Wechsel an ge-
meinsamen Liedern der Sopranistin und 
Mezzosopranistin oder solistische Lied-
vorträge. Ein gelungener Querschnitt 
durch die beliebten klassischen Weih-
nachtslieder, gesungen in italienischer, 

Rexer GmbH langjährige Mitarbeiter für 
ihre Betriebstreue geehrt werden.
Seit nunmehr 15 Jahren ist Uwe Schaible 
als technische Bürofachkraft im Unter-
nehmen tätig. Kreishandwerksmeiste-
rin Roswitha Keppler überreichte Herrn 
Schaible eine Urkunde der Handwerks-
kammer Karlsruhe und die Treuemedaille 
in Bronze. Sie betonte, wie wichtig lang-
jährige Mitarbeiter für ein Unternehmen 
sind und dass es auch für das Arbeitskli-
ma spreche, wenn Mitarbeiter jahrelang 
in ihrem Betrieb bleiben. Herr Schaible ist 
als technischer Sachbearbeiter mit sei-
nem praktischen Knowhow eine wichtige 
Stütze des Betriebs geworden. Matthias 
Rexer bedankte sich bei Herrn Schaible 
für sein tägliches Engagement und seine 
Betriebstreue und überreichte gemeinsam 

englischer oder deutscher Sprache: „An-
giol di Pace“, „Purti Miro“, „Ave Maria“ von 
Johann Sebastian Bach, „Schlafe, schlafe, 
holder, süßer Knabe“, „The little drummer 
boy“, „Still, still, still weil‘s Kindlein schla-
fen will“, „Engel auf den Feldern singen“, 
„Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. „Oh holy night“ wurde in französch, 
englisch und deutsch dargeboten. Ein 
gelungener erster Konzert-Teil ging mit 
„Sandmann und Abendsegen“ aus der be-
liebtesten und schönsten Weihnachtsoper 
„Hänsel und Gretel“ zu Ende.
Nach einer kurzen Pause inclusive Kleider-
wechsel ging es moderner und nicht nur 
mit stimmungsvoller Piano- sondern auch 
Playback Begleitung weiter.
Die Eröffnung machte „Feliz Navidad“ 
durch das Duetto. Weiter ging es wieder 
im Wechsel zwischen den beiden - sehr 
gut aufeinander eingestimmten - Sänge-
rinnen mit: „Küss mich, halt mich“ aus 
dem beliebtesten Weihnachtsmärchen 
„Drei Nüsse für Aschenbrödel“, „Have 
yourself a merry little christmas“, „White 
Christmas“, „Jingle bells rock“, „Let ist 
snow“. Leider waren keine Kinder beim 
Konzert anwesend, so kamen die Erwach-
senen in den Genuss von Gummibärchen 
und klatschten begeistert beim Lied „In 
der Weihnachtsbäckerei“ mit. „Jingle 
bells“ bildetet erst einmal den Abschluss 
der Weihnachtslieder. Das „Duetto Classi-
co“ bot aus seinem umfangreichen Repor-
toire die beiden Lieder „Imagine“ von John 
Lennon und „Nearer my good to thee“ von 
Lowell Mason und Sarah Flower Adams.
Natürlich durfte ein weiteres gemeinsa-

mit seiner Schwester Antje Rexer-Lutz ein 
Geschenk der Firma.
Zu 45 Jahren Betriebstreue gratulierten 
die beiden Geschäftsführer ihrem Mit-
arbeiter Wolfgang Weber. Er erhielt eine 
Urkunde der Kreishandwerkerschaft Calw 
und ebenfalls ein Geschenk der Firma. 
Herr Weber arbeitet seit seiner Ausbil-
dung beim Seniorchef Werner Rexer in 
der Fensterbau Rexer GmbH und zeichnet 
sich durch ein enormes Wissen rund um 
die Fensterfertigung aus.
Langjährige Mitarbeiter sind eine große 
Stütze des Betriebs und in der heutigen 
Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Umso mehr schätze man diesen Umstand 
und hoffe auf weiterhin gute Zusammen-
arbeit aller Mitarbeiter zum Wohle der Fir-
ma, so Matthias Rexer.

mes Lied mit dem Publikum nicht fehlen. 
Und so wurde der Klassiker „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ gemeinsam andächtig ge-
sungen.
Den Konzertabschluss bildete „Amazing 
Grace“. Aber ohne Zugabe durfte dieses 
schöne stimmungsvolle Weihnachtskon-
zert nicht enden. Zur großen Freude des 
Publikums und gemeinsam mit diesem 
wurden „Hallelujah“ und „Oh happy day“ 
zum Besten gegeben.

 
 Foto: Judith und Dietmar Ketterle

 
 Foto: Judith und Dietmar Ketterle

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
www.badliebenzell.de
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Kinderbasarteam Möttlingen übergibt Spenden an TV Unterhaugstett und 
die Möttlinger Grundschule
Beim Jubiläumsbasar in Möttlingen wurde vergangenen Oktober wieder einiges verkauft. Und die Einnahmen spendete das Basarteam 
nun schon zum 20. Mal an Liebenzeller Einrichtungen. Beworben um die Spenden hatten sich der TV Unterhaugstett, der nun mit neuen 
Bällen trainieren kann, und die Grundschule Möttlingen. Hier kann nun Dank neuer Werkzeuge fleißig gebaut und gebastelt werden. Das 
Basarteam wünscht dem TVU und der Grundschule viel Spaß und Erfolg mit den Spenden!
Und natürlich steht auch schon der nächste Basar am 21. März in den Startlöchern. Verkäufer können sich ab dem 1. Februar bewerben 
unter kinderbasar-uh-mo@gmx.de. Erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell vergeben. Schnell sein lohnt daher.

Die Schülerinnen und Schüler können nun noch besser werken, 
bauen und basteln mit den neuen Werkzeugen. 

Hoffentlich bleibt der TVU auch in diesem Jahr so erfolgreich. An 
den Bällen darf es zumindest nicht scheitern. 

Katholische Kirche wählt Kirchengemeinderat
Wie Sie sicherlich 

schon durch die 
Hinweise in un-
serem Blättle 
bemerkt haben, 
stehen ja am 22. 
März diesen Jah-

res die Wahlen zum 
Kirchengemeinderat 

an. Als Mitglieder des 
Wahlausschusses haben 

wir die Aufgabe, für einen korrekten Ablauf 
dieser Wahl Sorge zu tragen.
Dazu gehört auch, Sie zu ermuntern und 
zu ermutigen, Kandidatinnen und Kandi-
daten zur Wahl in dieses 10-köpfige Gre-
mium vorzuschlagen oder sich selbst der 
Wahl zu stellen. Der Kirchengemeinderat 
ist das wichtigste Gremium unserer Ge-
meinde, denn er leitet gemeinsam mit 

dem Pfarrer die Kirchengemeinde und hat 
deshalb Entscheidungsfunktion sowohl 
über die Pastoral und Seelsorge, die wir 
in unserer Gemeinde verwirklichen möch-
ten, als auch über die Finanzen und die 
Verwaltung. Sie sehen also: Der Kirchen-
gemeinderat ist kein Plauderclub, sondern 
hat höchste Entscheidungskompetenz, 
was die Arbeit in unserer Kirchengemein-
de anbetrifft.
Deshalb möchten wir Sie einladen: Ma-
chen Sie bitte bis zum 2. Februar 2020 
Wahlvorschläge, wen Sie gerne als Kan-
didatin oder Kandidaten auf der Wahlliste 
wissen möchten. Solche Wahlvorschläge 
dürfen von allen eingereicht werden, die 
selbst wahlberechtigt – also mindestens 
16 Jahre – sind. Ein Wahlvorschlag bedarf 
dabei der Unterschrift von mindestens 5 
wahlberechtigten Kirchengemeindemit-

gliedern; wobei ein Wahlvorschlag bis zu 
12 Kandidat*innen umfassen darf. Vorla-
gen hierzu gibt es im Pfarrbüro in Bad Lie-
benzell.
Anmerkung: Jedes wahlberechtigte Kir-
chengemeindemitglied darf nur einen 
Wahlvorschlag unterschreiben – die Vor-
geschlagenen selbst dürfen nicht unter-
schreiben. Das Einverständnis der Vorge-
schlagenen zu einer möglichen Kandidatur 
setzen wir natürlich voraus.
Wir sind in einer Zeit, in der wir Menschen 
brauchen, die sich mit Herzblut und Enga-
gement für unsere Kirche und Gemeinde 
einsetzen. Bitte überlegen Sie, wen Sie 
vorschlagen möchten und ob Sie vielleicht 
nicht sogar selbst kandidieren möchten. 
Dazu melden Sie sich einfach beim Wahl-
ausschuss, der dann alles weitere in die 
Wege leitet. Vielen Dank!



8 Freitag, 17. Januar 2020

BAD LIEBENZELL

 
 
 
 
 

Jugendaustausch vom 02. bis 09. August  2020 in Villaines la Juhel  
 

Der Jugendaustausch findet in diesem Jahr wieder in unserer Partnerstadt Villaines la Juhel 
statt. Der Termin hierfür ist von Sonntag, 02.08.2020 bis Sonntag, 09.08.2020.  
Im vergangenen Jahr stand die Erkundung des Südschwarzwaldes mit einem Besuch im 
Europaparalament auf dem Programm. 
 
Auch in diesem Jahr erwartet die Jugendlichen mit Ihren Betreuern ein abwechslungsreiches 
Programm. So ist dieses Mal neben Ausflügen in die nähere Umgebung von Villaines la 
Juhel auch ein 2-tägiger Aufenthalt an der Atlantikküste geplant.  
 
Falls Du die zwischen 14 und 18 Jahre alt bist und Freude daran hast eine Woche mit 
gleichaltrigen Jugendlichen aus Villaines la Juhel zu verbringen, dann melde Dich bei uns. 
Für die Fahrt, Verpflegung und das Programm wird ein Unkostenbeitrag von 150 Euro 
erhoben. 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung zum Jugendaustausch in Villaines la Juhel vom 02.08. bis 09.08.2020 
 
 
 
Bitte bis spätestens 29. Februar 2020 zurücksenden an:  Stadtverwaltung Bad Liebenzell  
                Hauptamt   
                 Kurhausdamm 2-4 
               75378 Bad Liebenzell  
                 E-Mail: hubert@bad-liebenzell.de 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Jugendaustausch mit Villaines la Juhel  
vom 02.08. bis 09.08.2020 an:  
 
Name:   ________________________________ 
 
Vorname:   ________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________ 
 
Straße:   ________________________________ 
 
PLZ/Wohnort:  ________________________________ 
 
Telefon:   ________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ________________________________ 
 
Ich habe bereits Kontakt in Villaines la Juhel zu: ___________________________________ 
    
Datum und Unterschrift:   _______________________________________ 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 
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AMTLICHES

DER BÜRGERMEISTER 
GRATULIERT

Am 15.01.2020  
Frau Elsbeth Rentschler  
zum 80. Geb.
Bad Liebenzell
Am 15.01.2020
Frau Margarete Bieber
zum 80. Geb.
Bad Liebenzell

ÖFFENTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT
Räum- und Streudienst
Angesichts der Jahreszeit und der nun sin-
kenden Temperaturen muss jederzeit mit 
einem Wintereinbruch gerechnet werden. 
Die Verwaltung ist daher veranlasst, eini-
ge Informationen zum Thema „Räum- und 
Streudienst zu veröffentlichen. Wir zitie-
ren nachfolgend die wichtigsten Regelun-
gen der Räum- und Streupflichtsatzung 
der Stadt Bad Liebenzell.
Grundsätzlich sind die Straßenanlie-
ger verpflichtet, die Gehwege, die an ihr 
Grundstück angrenzen, sowie die Zugän-
ge zur Fahrbahn so zu bestreuen bzw. 
zu räumen, dass sie von Fußgängern un-
ter Beachtung der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos 
benutzt werden können. Berufstätigkeit 
oder Krankheit entbindet nicht von dieser 
Pflicht, welche in diesen Fällen durch Er-
satzpersonen zu erfüllen ist.
Streumaterial:
Zum Bestreuen ist abstumpfendes Ma-
terial wie Sand, Splitt oder Asche (aus-
schließlich Holzasche) zu verwenden. Salz 
darf nur an besonders gefährlichen Stre-
ckenbereichen, z. B. Steilstücken oder 
ausnahmsweise bei Eisregen eingesetzt 
werden. Die Verwendung von Salz ist da-
bei so gering wie möglich zu halten.
Verkehrssicherungspflicht:
Seitens der Anlieger ist die Sicherungsflä-
che bei Schnee oder Glatteis
	an Werktagen von 
 07:00 bis 21:00 Uhr
	an Sonn- und Feiertagen von 
 08:00 bis 21:00 Uhr
von Schnee frei zu machen, bei Glätte zu 
bestreuen und in verkehrssicherem Zu-
stand zu halten. Während dieses Zeitrau-
mes gilt bei Schneefall oder Eisglätte ein 
wiederholtes Räumen und Streuen.
Die abgeschobenen Schnee- und Eismas-
sen sind entweder am Rand des Gehwe-
ges – bei Platzmangel auch am Rande 
der Fahrbahn – zu lagern, wenn dadurch 
die Fußgänger oder der Verkehr nicht we-
sentlich behindert oder gefährdet werden 
und den Fußgängern ein frei gemachter 
Weg von mind. 1,0 m Breite zur Verfügung 

bleibt. Ist dies nicht der Fall, so sind die 
Schneemassen auf das eigene Grund-
stück zu bringen. Damit das Schmelzwas-
ser ungehindert abfließen kann, bitten wir, 
Straßeneinlaufschächte frei zu halten.
Bei öffentlichen Straßen ohne eine für den 
Fußgängerverkehr abgegrenzte Fläche 
(Gehweg), gilt der Rand der Straße, in der 
Breite von 1,0 m als Gehweg. Ist nur auf ei-
ner Straßenseite ein Gehweg vorhanden, 
sind sowohl der direkte Anlieger als auch 
der Anlieger auf der gegenüberliegenden 
Seite zum Winterdienst verpflichtet.
Im Jahr 2020 sind die Anlieger der dem 
Gehweg gegenüberliegenden Grundstü-
cke für den Winterdienst zuständig. Im Jahr 
2019 sind die Anlieger, der an dem Geh-
weg gelegenen Grundstücke verpflichtet.
Rückschnitt der Bepflanzung:
Auch der Rückschnitt der Bepflanzungen, 
die an öffentliche Gehwege, Radwege, 
Fahrbahnen angrenzen, gehört zur Ver-
kehrssicherungspflicht. Sie sollten vor 
dem ersten Schneefall zurück geschnitten 
werden. Das Lichtraumprofil von 2,50 m 
Höhe an Geh- und Radwegen sowie 4,50 
m Höhe zu angrenzenden Fahrbahnen ist 
einzuhalten. Damit lassen sich Schäden 
an den Bepflanzungen und an den Räum-
fahrzeugen vermeiden und ein zügiges, 
ungehindertes Räumen kann erfolgen.
Parken:
Bitte denken Sie daran, unsere Räumfahr-
zeuge brauchen 3,50 m Platz. Bei behin-
derndem Parken kann der Winterdienst 
nicht geordnet erfolgen.

Aufstellung des Bebauungsplanes, 
Anordnung der Umlegung und 
Erlass einer Veränderungssperre 
„Wasenäcker“ für den Stadtteil 
Möttlingen, unter Hinweis auf die 
Verfahrensart der §§ 13 a i. V. m. 13 
b Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell 
hat am 19.11.2019 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB beschlos-
sen, für den Bereich Wasenäcker einen 
Bebauungsplan, samt örtlicher Bauvor-
schriften, aufzustellen. Gleichzeitig wur-
de mit Beschluss die Umlegung für den 
Planbereich angeordnet. Darüber hinaus 
wurde zur Sicherung des aktuellen Pla-
nungsstandes und der bauleitplaneri-
schen Absichten vor nachteilig wirkenden 
Vorhaben, der Beschluss zum Erlass einer 
Veränderungssperre gefasst.
Für den Planbereich des Bebauungspla-
nes, der Umlegung als auch der Verände-
rungssperre ist der Abgrenzungsplan des 
Büro Schöffler vom 19.11.2019 i.d.F. vom 
19.11.2019 maßgebend. Er ergibt sich aus 
nachfolgendem Kartenausschnitt (siehe 
Textende).
Der Planbereich, Gemarkung Möttlingen, 
umfasst folgende Flurstücke: 631, 632, 633, 
635 (mittig ca. 5,8 a Teilfläche), 636 ( südl. 
ca. 4,6 a Teilfläche), 637 (südl. ca. 4,3 a Teil-
fläche), 638, 638/1, 639, 640, 641 (südl. 
ca. 4,8 a Teilfläche), 686 (südl. ca. 6,2 a 
Teilfläche), 689, 691/2, 2037, 2038, 2039, 
2039/1, 2041, 2042, 2043, 2045, 2045/3, 
2045/4, 2048, 2049, 2050, 2054/1 (westl. 
ca. 0,54 a Teilfläche) und 2163.

Ziele und Zwecke der Planung
Ein wesentliches Planungsziel der Gemein-
de Bad Liebenzell besteht in der Sicherung 
und Stärkung der örtlichen Wohnfunktion. 
Vor diesem Hintergrund wird die Erschlie-
ßung des Baugebiets „Wasenäcker“ im 
Stadtteil Möttlingen angestrebt. Das Plan-
gebiet mit ca. 2,96 ha liegt im Norden des 
Stadtteils Möttlingen an der Verlängerung 
der Straße Im Gründle, nördlich der Weil 
der Städter Straße (L393) und östlich der 
Münklinger Straße und ist in der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans 
2020 der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Liebenzell / Unterreichenbach als Wohn-
baufläche dargestellt.
Das Plangebiet befindet sich in einer städ-
tebaulich wichtigen Ortsrandlage. Ziel ist 
die Schaffung eines Wohngebietes in at-
traktiver Stadtteillage. Angepasst an den 
örtlichen Bedarf sollen Bauplätze für Ein-
zel- und Doppelhäuser entstehen, wobei 
auch der Wohnbedarf junger Familien be-
sonders berücksichtigt werden soll.
Ein entsprechendes Plankonzept wird 
dem Gemeinderat in einem nächsten 
Schritt zur Billigung vorgelegt werden. Für 
das Satzungsverfahren sind die Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches (BauGB) ent-
sprechend anzuwenden.
Die Satzung wird ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Das Plangebiet wird im weite-
ren Verfahren auf die mögliche Betroffen-
heit von Umweltbelangen überprüft. Diese 
werden in die Abwägung eingestellt.
Zur Sicherung des bauleitplanerischen 
Zustandes vor einer nachteilig wirkenden 
Bebauung, ist zudem die Aufstellung einer 
Veränderungssperre am Ulmenweg erfor-
derlich.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes er-
folgt im beschleunigten Verfahren nach §§ 
13 a i.V.m. 13 b BauGB.
Die Satzung über die Veränderungs-
sperre tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.
Die Veränderungssperre kann beim Bür-
germeisteramt Bad Liebenzell, Kurhaus-
damm 2 – 4, 75378 Bad Liebenzell, im 
2. OG Neubau , Zimmer Nr. 318, 315 oder 
314, während der üblichen Sprechzeiten 
eingesehen werden. Jedermann kann die 
Veränderungssperre einsehen und über 
ihren Inhalt Auskunft verlangen.
Übliche Sprechzeiten sind: von Mon-
tag bis Freitag, vormittags von 8:30  
bis 12:00 Uhr, Montag nachmittags 
von 13:30 bis 16:00 Uhr und donners-
tags von 13:30 bis 18:00 Uhr.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 - 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen der Satzung ist nach § 
215 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB unbeachtlich, 
wenn die Verletzung nicht innerhalb von 
zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist. Bei der Geltendma-
chung ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, darzulegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 
18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fäl-
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ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen.
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg gilt die Verände-
rungssperre -sofern sie unter der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung oder auf Grund der 
Gemeindeordnung ergangenen Bestim-
mungen zu Stande gekommen ist- ein Jahr 
nach dieser Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Veränderungs-
sperre verletzt worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 der Gemeindeordnung wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gegenüber der Stadt 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Diese Veröffentlichung sowie die genann-
ten Unterlagen stehen ebenfalls auf der 
Homepage der Stadt Bad Liebenzell unter 
http://www.stadtverwaltung.bad-
liebenzell.de/aktuelles/oeffentlich-
keitsbeteiligung-bekanntmachungen.
html zur Einsicht bereit.
Bad Liebenzell, 06.12.2019
gez. Dietmar Fischer
Bürgermeister

(2)  Der räumliche Geltungsbereich der 
Veränderungssperre umfasst folgende 
Grundstücke:

  631, 632, 633, 635 (mittig ca. 5,8 a 
Teilfläche), 636 ( südl. ca. 4,6 a Teil-
fläche), 637 (südl. ca. 4,3 a Teilfläche), 
638, 638/1, 639, 640, 641 (südl. ca. 
4,8 a Teilfläche), 686 (südl. ca. 6,2 a 
Teilfläche), 689, 691/2, 2037, 2038, 
2039, 2039/1, 2041, 2042, 2043, 
2045, 2045/3, 2045/4, 2048, 2049, 
2050, 2054/1 (westl. ca. 0,54 a Teil-
fläche) und 2163.

(3)  Für den räumlichen Geltungsbereich 
der Veränderungssperre ist der bei-
gefügten Abgrenzungsplan des Büro 
Schöffler.stadtplaner.architekten vom 
19.11.2019 i.d.F. v. 19.11.2019, darge-
stellte schwarze unterbrochene Linie, 
maßgebend.

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen der Ver-
änderungssperre
(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der 

Veränderungssperre dürfen:
 1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden.

 2.  Erhebliche oder wesentliche wert-
steigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anla-
gen, deren Veränderung nicht ge-

nehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

(2)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre 
nicht berührt.

(3)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB 
kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden, wenn 
überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Entschei-
dung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde. 

§ 4 
Inkrafttreten
Die Satzung über die Anordnung der Verän-
derungssperre tritt mit der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
§ 5
Geltungsdauer
Für die Geltungsdauer der Veränderungs-
sperre ist § 17 BauGB maßgebend.
Bad Liebenzell, 12.11.2019
Ausgefertigt am 20.11.2019
gez. Dietmar Fischer
Bürgermeister

Stadt Bad Liebenzell Landkreis Calw
Satzung über die Veränderungs-
sperre für das Gebiet „Wasenäcker“ 
in Bad Liebenzell
Aufgrund von § 14 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) i. V. m. § 
4 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt 
Bad Liebenzell am 19.11.2019 folgende Ver-
änderungssperre als Satzung beschlossen:
§ 1
Anordnung der Veränderungssperre
Zur Sicherung der Planung im künftigen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Wasenäcker“, Gemarkung Möttlingen, 
wird eine Veränderungssperre angeordnet.
§ 2
Räumlicher Geltungsbereich der Ver-
änderungssperre
(1)  Der räumliche Geltungsbereich der 

Veränderungssperre ist begrenzt
  im Norden: durch Landwirtschaftsflä-

chen in rückwärtiger Verlängerung der 
Bebauung Münklinger Straße 18/1

  im Osten: durch die Straße im Gründle 
und Landwirtschaftsflächen in rück-
wärtiger Verlängerung der Bebauung 
Harry-Schulz-Weg 5

  im Süden: durch die Weil der Städter 
Straße

  im Westen: durch die Münklinger Straße
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Zeichen) beschmierten Pinnwand. Dieses 
„Symbol“ befindet sich mittlerweile auch 
auf dem Briefkasten in der Monbachstra-
ße. Vielleicht hat das ja schon mal jemand 
irgendwo gesehen. Hinweise dazu und 
auch zu den anderen Fällen bitte an den 
Ortschaftsrat.
Beatrice Gottschalk, Ortsvorsteherin

 
Foto: K. Badstöber

 
Foto: K. Badstöber

AUS DEN
SCHULEN

ANDERE SCHULEN
Karrl-Georg-Haldenwang-Schule 
Sommenhardt
Eltern und Mitarbeiter der Karl-Georg-
Haldenwang-Schule in Sommenhardt la-
den wieder ein zum 34. Preisbinokel am 
Samstag, 01.02.2020, 19:00 Uhr, im 
Schulzentrum.
Der Erlös wird für die Schullandheimauf-
enthalte verwendet.
Eltern und Mitarbeiter der Karl-Georg-Hal-
denwang-Schule in Sommenhardt laden 
wieder ein zum 34. Preisskat am Sams-
tag, 08.02.2020, 14:00 Uhr, im Schul-
zentrum.
Der Erlös wird für die Schullandheimauf-
enthalte verwendet.
Erstmals im Jahr 1986 organisierten einige 
Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit El-
tern in der Schule einen Preisbinokel und 
Preisskat.
Angeregt durch Mitglieder des Skatclubs 
„Herz-Bube Oberreichenbach“ griff der 
damalige Elternbeiratsvorsitzende, selbst 
leidenschaftlicher Skatspieler, die Idee zur 
Durchführung eines Preisskats auf. Da in 
unserer Gegend auch viel und gerne ‚gebi-
nokelt’ wird, kam die Durchführung eines 
Preisbinokels dazu. Aufgrund der ersten 
Erfolge beschlossen sowohl die Gesamt-
lehrerkonferenz als auch der Elternbeirat, 
diese Veranstaltungen zu einer Sache 

Bekanntmachung zur  
öffentlichen Sitzung des  
Technischen Ausschusses
Zu einer Sitzung des Technischen Aus-
schusses wird hiermit freundlichst einge-
laden auf Dienstag, 21. Januar 2020 
um 17:45 Uhr im Sitzungssaal des Bürger-
zentrums.
Tagesordnung:
1.  Vereinfachter Bauantrag zum Anbau 

einer Garage mit Terrasse und Über-
dachung auf dem Grundstück Alte 
Liebenzeller Str. 24, Flst. Nr. 1179 der 
Gemarkung Möttlingen

2.  Vereinfachter Bauantrag zur Erweite-
rung einer Doppelhaushälfte und Neu-
bau eines Carports auf dem Grund-
stück Wieselweg 1, Flst. Nr. 571 der 
Gemarkung Monakam

3. Verschiedenes
3.1.  Information zur Umbaumaßnahme 

Monbachstraße 47
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister
Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Inter-
net unter www.bad-liebenzell.ris-portal.de 
zu finden

Bekanntmachung zur öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates
Zu einer Sitzung des Gemeinderates wird 
hiermit freundlichst eingeladen auf
Dienstag, 21. Januar 2020 
um 18:00 Uhr
im Sitzungssaal des Bürgerzentrums
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Bekanntgaben
2. Jugendgemeinderat
2.2 weitere Bekanntgaben
3.  Kenntnisnahme der Niederschrift vom 

19.11.2019 und vom 10.12.2019
4.  Lärmgutachten Ortsdurchfahrt Unter-

haugstett
5.  Bolzplatz in der Kernstadt Bad Lieben-

zell
6.  Änderung der Betriebssatzung des Ei-

genbetriebs Städtische Erholungsan-
lagen

7.  Einrichtung eines Eigenbetriebs Städ-
tische Parkierungsanlagen

8.  Rückbau des Gebäudes Reuchlinweg 3 
Abbruch-/Rückbauarbeiten inkl. Ent-
sorgung

 - Vergabe der Arbeiten-
9. Bebauungsplan „Im Gründle“
 -  Behandlung der Eingaben aus der Be-

teiligung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange

 - Satzungsbeschluss
10.  Baugebiet „Wasenäcker“ in Möttlingen
 -  Bildung eines nicht ständigen Umle-

gungsausschusses für das Baugebiet 
„Wasenäcker“

11. Anfragen
gez.
Dietmar Fischer
Bürgermeister
Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Inter-
net unter www.bad-liebenzell.ris-portal.de 
zu finden

AUS DEN
STADTTEILEN

MÖTTLINGEN

So erreichen Sie den  
Ortschaftsrat
Unter der Mobilnummer 0174 8387554 
können Sie uns entweder persönlich er-
reichen oder eine Nachricht hinterlassen. 
Wir rufen dann gerne zurück.

Rückblick Dorfadvents- 
kalender-Abende
Wir blicken auf sehr unterschiedlich ge-
staltete Treffen zurück.
Von Gemeindegruppen, Backfrauen, dem 
Ortschaftsrat, Privatpersonen in deren 
Carports, Scheunen wo wir zu Gast waren.
Ein herzliches Dankeschön für alles liebe 
Vorbereiten, das gemeinsame Singen, 
Musizieren, die Geschichten, Andachten 
und den leckeren Punsch, Glühwein und 
das Gebäck.
Ein frohes, gesegnetes Jahr 2020 wünscht 
die Kirchengemeinde.

MONAKAM

Vandalismus in Monakam
In letzter Zeit hat es leider wieder ver-
mehrt Fälle von Vandalismus in Monakam 
gegeben. Ende letzten Jahres musste zum 
dritten Mal innerhalb kürzester Zeit die 
Pinnwand an der Bushaltestelle bei der Sil-
berdistel ersetzt werden, weil diese kom-
plett zerstört war. Vermutlich in der Nacht 
vom 7. auf den 8. Januar 2020 wurde diese 
nun erneut beschädigt. Am Dorfzentrum 
hat man versucht, einen Mülleimer um-
zutreten und von den Obstbäumen fehlt 
ein Schild (Monakamer Baum des Jahres 
2018 - Kirsche). Es wäre wünschenswert 
und wichtig, wenn zukünftig alle noch ein 
bisschen mehr darauf achten, dass solche 
Aktionen die Ausnahme bleiben und in 
unserem Dorf nicht zur Gewohnheit wer-
den. Die Instandsetzung der Schilder, Er-
neuerung der Pinnwände und Entfernung 
der Schmierereien an den Bushaltestellen 
kostet mittlerweile sehr viel Geld, welches 
sicherlich sinnvoller eingesetzt werden 
könnte. Auch die Leute, welche sich eh-
renamtlich darum kümmern, dass einige 
Dinge funktionieren, verlieren langsam die 
Lust am Engagement für die Allgemein-
heit. Es gibt kein Problem damit, dass sich 
Jugendliche an den Bushaltestellen tref-
fen und „Party machen“, aber wenn jedes 
Mal hinterher alles „in Schutt und Asche“ 
liegt, kann es ja eigentlich auch nicht in 
deren Interesse sein. Bitte sprechen Sie 
auch Ihre Kinder/Enkel usw. darauf an. 
Anbei ein Foto vom Baumschild 2017. 
Das fehlende Schild inkl. Grundplatte aus 
Holz sieht genauso aus, nur dass 2018 
und „Kirsche“ drauf steht. Außerdem ein 
Foto von einer (immer mit dem gleichen 
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der gesamten Schule und Elternschaft zu 
machen. Im Jahr 2020 sollen die Turniere 
zum 34. Mal durchgeführt werden.
Preisbinokel
Das hier in der Gegend beliebte Karten-
spiel wird alljährlich von zahlreichen Ver-
einen angeboten. Inzwischen ist es für 
die dort teilnehmenden Spielerinnen und 
Spieler schon fast zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, am „Kartenturnier der 
Haldenwang-Schule“ teilzunehmen. Viele 
Erwachsene, die vorher unsere Schule 
nicht kannten, unterstützen durch ihre 
Teilnahme seit Jahren unsere Spielaben-
de. Der Organisator der früheren Kreis-
binokelmeisterschaften, Karl Ohngemach 
aus Neubulach, hat dafür gesorgt, dass 
bei den Turnieren für jedes verlorene Spiel 
1 € an unsere Schule gespendet wird.
Preisskat
Vor allem die umliegenden Skatvereine 
haben durch ihre regelmäßige Teilnah-
me, manchmal auch durch zusätzliche 
Geldspenden, dafür gesorgt, dass dieser 
Spielnachmittag ein Erfolg wurde. Neben 
‚Profis’ sind selbstverständlich auch Hob-
byspieler willkommen. Auch hier wird für 
jedes verlorene Spiel 1 € an unsere Schule 
gespendet.
Lehrerkollegium und Elternschaft, Verei-
ne und Geschäftsleute, meistens auch 
die Presse und insbesondere natürlich 
die zahlreichen treuen Spielerinnen und 
Spieler sind gemeinsam dafür verantwort-
lich, dass Jahr für Jahr finanzielle Erlöse 
‚erspielt’ werden, aus denen der Förder-
verein der Schule den Schülerinnen und 
Schülern ansehnliche Zuschüsse zu den 
Schullandheimaufenthalten gewähren 
kann.
Menschen, die vorher nie etwas von unse-
rer Schule gehört hatten, setzen sich für 
unsere Schule ein.

KINDERTAGES-
EINRICHTUNGEN

KINDERGARTEN 
BEINBERG

Spatzen „international“
Volles Haus gab es beim Neujahrsemp-
fang der Stadtverwaltung Bad Liebenzell. 
Im Spiegelsaal des Kurhauses war auch 
viel Prominenz versammelt. Ein Raunen 
ging durch den Saal, als Bürgermeister 
Fischer gleich mal eine Überraschung an-
kündigte, an der die Beinberger Spatzen-
kinder die Ehre hatten, aktiv beteiligt zu 
sein: Mit den beiden Partnerstädten von 
Bad Liebenzell wurde eine Live-Schaltung 
gestartet. Schüler aus Villaine de Juhel 
und Lourinhá sangen den Gästen im Spie-
gelsaal des Kurhauses jeweils ein Ständ-
chen zum neuen Jahr.

 
 Foto: KiGa Beinberg

Aufmerksam verfolgten die Beinberger 
Kinder auf der Leinwand die Vorträge der 
französischen und portugiesischen Schü-
ler. Die Bad Liebenzeller Antwort darauf 
kam dann von den Spatzen und sie zeig-
ten, was sie drauf haben. Sie präsentier-
ten sich in einheitlichem Spatzendress 
ganz international, nämlich viersprachig.

 
 Foto: KiGa Beinberg

Mit Klavierbegleitung durch Heike Sau-
erbrunn (Danke!) gaben 20 Kinderkehlen 
ihren musikalischen Neujahrsgruß auf 
deutsch, französisch, portugiesisch und 
natürlich auch schwäbisch zum Besten. 
Hut ab davor, wie souverän die Kinder sich 
vor so viel Publikum darstellen können. 
(Die Erzieherinnen Anette und Tine sind 
wohl nicht ganz unschuldig daran). Auf 
den brausenden Applaus im Saal und von 
den Schülern aus den beiden Partnerstäd-
ten waren die Spatzen jedenfalls sichtlich 
stolz. Sie nahmen ihn als Lohn für das 
fleißige Üben in den Wochen davor, das 
aber auch großen Spaß gemacht hatte. 
Eine Belohnung „in süß“ gab es allerdings 
auch noch. Alle im Saal freuten sich über 
die schöne Idee von Günther Wallburg für 
eine solche Direktübertragung und auch 
darüber, dass die Technik mitmachte.

KINDERGARTEN 
UNTERHAUGSTETT
Ein erfolgreiches Jahr ging zu Ende
Auch im letzten Jahr wurde der Weih-
nachtsmarktstand des Kindergarten Un-
terhaugstett auf dem musikalischen Weih-
nachtsmarkt im Kurpark Bad Liebenzell, 
gut besucht.
Es wurden leckere Waffelzapfen verspeist 
und schmackhafter Punsch getrunken. 
Der Stand war weihnachtlich dekoriert, 
mit Ästen, Kugeln und Lichtern. Der Auf-
wand hat sich gelohnt.
Zum krönenden Abschluss des letzten 
Jahres wurde der Weihnachtsmarktstand 
mit dem 3. Preis prämiert. Das gewonne-
ne Preisgeld in Höhe von 25 € werden die 
Kinder im Kindergarten in einem kleinen 
Fest-Frühstück verspeisen.
Der Kindergarten Unterhaugstett bedankt 
sich bei allen Helferinnen und Helfern für 
ein erfolgreiches und projektreiches Jahr 
2019 und wünscht allen Familien ein gutes 
Jahr 2020.

 
 Foto: Kita Unterhaugstett

 
 Plakat: Kita Unterhaugstett
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